
Von den 3 Vorständen hat einer die Geschäftsführung zu übernehmen. Die
 
Mitgliederversammlung kann jedoch einen zusätzlichen geschäftstUhrenden Vorstand wählen,
 
der in den Vorstand Sitz und Stimme hat.
 

Die Aufgaben eines zusätzlichen geschäftsführenden Vorstandes sind in der
 
Geschäftsordnung festzulegen.
 

Die allgemeinen Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder ergeben sich aus der
 
Geschäftsordnung, die der Vorstand aufstellt und die Mitglieder
versammlung genehmigt.
 

Nach Bedarfruft der 1. Vorstand (Vorsitzender) Vorstandssitzungen ein.
 
Die Sitzung ist einzuberufen, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder dies beantragen.
 
Die Sitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Wenn
 
keine Stimmenmehrheit erreicht wird, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
 

§ 9 Mitgliederversammlung 

Die Vorstandschaft ird durch die Mitgliederversammlung, in der Regel durch die jährliche
 
Hauptmitgliederversammlung, in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit auf die Dauer von 2
 
Jahren ewählt.
 
Bei nur einem Wahlvorschlag wird öffentlich per Handzeichen abgestimmt.
 

Sämtliche Vereinsmitglieder, also alle Sportler und Sportlerinnen, passive Vereinsmitglieder
 
und Ehremnitglieder haben das gleiche Wahlrecht.
 

Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder über 14 Jahre.
 

Wählbar sind alle Mitglieder über 18 Jahre. Wiederwahl ist zulä sig. Vor der Wahl muss von
 
jedem vorgeschlagenen Mitglied eine Zustimmungserklärung zur sofortigen Annahme
 
abgegeben werden.
 

Das Amt eines Vorstandsmitgliedes erlischt durch Niederlegung, Widerruf oder Ausschluss
 
aus dem Verein.
 
Widerruf durch die Mitgliederversammlung ist möglich, wenn eine grobe Pflichtverletzung
 
gegenüber dem Verein vorliegt oder das Mitglied sich für das Amt als unfähig erweist.
 

Die Vorstandschaft hat, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder wenn ein Zehntel der
 
Mitglieder dies schriftlich verlangt, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Die
 
Vorstandsmitglieder sind in jeder Versammlung zur Vorlage eines Tätigkeitsberichtes
 
verpflichtet.
 

Nach Ablaufvon 12 Monaten muss eine ordentliche Mitgliederversammlung als
 
Jahreshauptversammlung zwecks Neuwahl der Vorstandschaft, sowie Bekanntgabe des
 
Jahresberichtes einberufen werden.
 
Die Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt durch vorherigen AnscWag an der
 
Vereinstafel unter Bekanntgabe der Tagesordnung.
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Die grundsätzlich gleiche Stimmberechtigung für alle Mitglieder des Vereins ist nur dann für 
ein Mitglied aufgehoben, wenn die Beschlussfas ung ein Geschäft mit ihm oder einen 
Rechtsstreit gegen das Mitglied betriffi: oder ilun eine Entlassung erteilt werden soll. 
Für die evt. eigene Wahl besteht dagegen kein Stimmenausschluss. 

Satzungsäderungen bedürfen einer 2/3- Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder. 

Für die Wahl der Jugend- und SchüJerleitung haben auch die Mitglieder von 
10 bis 14 Jahre Stimmrecht. 

Über jede Vorstandschaftssitzung und jede Mitgliederversammlung ist vom Protokollführer 
bzw. Protokollfuhrerin (in der Regel der/die Schriftführer/in) 
eine Niederschrift aufzunehmen. Sie ist vom Vorsitzenden der Sitzung oder Versammlung (in 
der Regel der 1. Vorsitzende) und vom Protokollführer/in 
zu unterzeichnen. 

§ 10 Kassenprüfung 

Geschäftsjahr des Vereins ist gleich dem Kalenderjahr. 
Zur Prüfung der Kassenverwaltung und des Jahresabschlusses bestellt die 
Hauptmitgliederversammlung zwei geeignete P . fer, die sonst kein Amt im Verein bekleiden 
dürfen. Diese legen das Ergebnis ihrer Prüfung einer etwa stattfindenden außerordentlichen 
Versammlung oder der nächsten Hauptmitgliederversammlung vor. 

§ 11 Auflösung des Vereines 

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversanunlung mit einer 
Stimmerunehrheit von :x aller Vereinsmitglieder beschlos n werden, nicht erschienene 
Mitglieder stimmen schriftlich ab. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Verlust der Rechtsfahigkei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke, bei geringerem Mitgliederstand al 3 geht das gesamte Vereinsvennögen, z.B. 
Gebäudlichkeiten, Grundbe itz, lnnenau stattung, vorhandene Sportgeräte und Ausrüstungen 
an die Gemeinde Speichersdorfüber, mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für 
sportliche Zwecke zu verwenden. 

§ 12 Vereinsjugend 

Die Jugend des Vereines führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über ihre durch 
den Verein zufließenden Mittel. 

§ 13 Errichtung und Erhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen 

Nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.03.1996 wird eine unabdingbare 
Verpflichtung zur persönlichen Mitarbeit für die Abwicklung von Baumaßnahmen für den 
Verein beschlossen. 
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Eine Mindestanzabl der dabei geleisteten Arbeitsstunden wird nicht festgelegt.
 
Die Arbeitsstunden sind unentgeltlich zu erbringen und unterliegen nicht der
 
Abgabeverordnung der gesetzliehen Unfal1versicherung.
 
SoUte das einzelne Mitglied nicht bereit sein, Arbeitsstunden zu verrichten, dann kann das
 
Mitglied ersatzweise zu einen durch die Vorstandschaft festzulegenden finanziellen Beitrag
 
herangezogen werden.
 

§ 14 Sonstiges 

Turn- und Trainingsstunden sowie sportliche Veranstaltungen werden in regelmäßigen 
Zeitabständen unter Leitung der zuständigen Sportwarte abgehalten und je nach Jahreszeit 
und örtlichen Verhältnissen von der Vorstandschaft festgesetzt. 
Jedes Mitglied ist bei angesetzten Sportstunden und bei der Teilnalune an sonstigen 
Sportveranstaltungen bei Leistung der Vereinsbeiträge unfallversichert. 
Bei auswärtigen Sportveranstaltungen hat jedes Mitglied, soweit Vereinsmittel vorhanden 
sind, Anspruch auf Unkostenvergütung. Über solche Vergütungen entscheidet die 
Vorstandschafl:. 
Bei eigenen Veranstaltungen des Vereins werden den Mitgliedern ermäßigte Eintrittspreise 
gewährt. 
Jedem Mitglied steht das Reoht der Beschwerde und der Rede innerhalb des Vereins zu, 
insbesondere bei MitgliederversammJungen hat jedes Mitglied das gleich Recht zur 
Aussprache. 

§ 15 Inkrafttreten der Satzungsänderung 

Die überarbeite Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 
26. März 2010 geändert und in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
In die vorstehende Satzung wurden alle bisherigen Satzungsänderungen eigearbeitet. 
Die Änderung tritt mit Anmeldung beim Vereinsregistergericht in Kraft. 

SP~Ch~5' d~[;{=bcrl,oll1/ 2015 

........... lt: ..
 
Manfred Porsch (1. Vorstand) 
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